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Markt transparenter, wettbewerbsfähiger und effizienter zu
gestalten. Die Wirtschaft verspricht sich davon insbesondere
niedrigere Strompreise für Grosskonsumenten und bessere
Wettbewerbsbedingungen auf dem Weltmarkt. Bei einer ein-
seitigen Durchsetzung dieser Interessen wird aber die
schweizerische Energiepolitik ihre in der Bundesverfassung
verankerten Ziele nicht mehr verwirklichen können. Grund-
sätze wie die Nutzung einheimischer und erneuerbarer Ener-
gien oder der sparsame und rationelle Energieverbrauch
werden auf der Strecke bleiben. Sogar die Konkurrenzfähig-
keit unserer Wasserkraftwerke und somit eine der wichtig-
sten wirtschaftlichen Grundlagen der Berggebiete dürften
durch eine schrankenlose Marktöffnung in Frage gestellt wer-
den. Zudem hätten Kleinkonsumenten und Haushalte Strom-
preiserhöhungen zu erwarten als Ausgleich für die niedrigen
Stromtarife für Grossverbraucher.
Um diese Risiken zu begrenzen, sind in der Schweiz im Inter-
esse des ganzen Landes rasch Rahmenbedingungen für die
Strommarktliberalisierung zu schaffen. Damit die Ereignisse
uns nicht überholen, muss der Bund unverzüglich handeln.
Die Strommarktöffnung muss im Gleichschritt mit der EU er-
folgen. Sie darf aber nicht auf Kosten der Kleinkonsumenten,
des Umweltschutzes, der Entwicklung erneuerbarer Ener-
gien und der einheimischen Wasserkraft durchgesetzt wer-
den. Der Einstieg von EdF und RWE ins schweizerische
Stromgeschäft zeigt, dass wir nicht zuwarten können, wenn
wir unsere Zukunft selbst bestimmen wollen.
Die EU-Richtlinien betreffend die gemeinsamen Vorschriften
für den Elektrizitätsbinnenmarkt (Juni 1996) erlauben den
einzelnen EU-Mitgliedstaaten einen grossen Spielraum in
der Ausgestaltung ihrer Marktsysteme. Diesen Spielraum
müssen auch wir in der Schweiz nutzen.
– Der Netzzugang muss für Produzenten und lokale Verteil-
netze, also für alle Marktteilnehmer, offen sein. Trotz der na-
türlichen Monopolstellung auf den Netzen muss die Preis-
transparenz garantiert sein. Die Durchleitungsgebühren
müssen der Aufsicht der Preisüberwachung unterstellt wer-
den.
– Die von Hochspannungsleitungen betroffenen Gemeinden
und Privaten müssen besser entschädigt werden. Im Vorder-
grund dieser Aufgabenerfüllung steht heute nicht mehr das
öffentliche Interesse (Landesversorgung), sondern die Ge-
winnerzielung (Stromtransit). In Zukunft müssen darum Vor-
und Nachteile besser verteilt werden.
– Der Elektrizitätserzeugung und -einspeisung auf der
Grundlage einheimischer und erneuerbarer Energien muss
Vorrang eingeräumt werden. Stromrücklieferungen von
Kleinproduzenten ins Verteilnetz müssen durch einen festge-
legten Mindestpreis garantiert werden. Die Vorschriften zur
rationellen Nutzung der Energie müssen beibehalten werden
(Energieeffizienz).
– Mit der Strommarktliberalisierung dürfen unsere Umwelt-
schutzstandards nicht aufgegeben werden. Auch auf dem
vom Ausland bezogenen Strom müssen daher Umwelt- und/
oder Lenkungsabgaben im gleichen Ausmass, also nicht dis-
kriminierend, erhoben werden. Die externen Kosten müssen
internalisiert werden.
– Die Umstrukturierung der Stromwirtschaft wird sich auch
auf die Arbeitsplätze auswirken. Anstatt Stellenabbau zu be-
treiben, sollen Investitionen in die erneuerbaren Energien
und in die rationelle Energienutzung gefördert werden.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
vom 12. Februar 1997
Rapport écrit du Conseil fédéral
du 12 février 1997
Der Bundesrat hat das Eidgenössische Verkehrs- und Ener-
giewirtschaftsdepartement (EVED) im Jahr 1994 beauftragt,
mögliche Formen der Marktöffnung bei leitungsgebundenen
Energien zu untersuchen.
Ein erster Bericht über die Öffnung des Elektrizitätsmarktes
(Cattin-Bericht) wurde im Juni 1995 veröffentlicht. Er enthält
die Meinungen der betroffenen Bundesämter, der Elektrizi-
tätswirtschaft und der industriellen Grosskunden. Anschlies-
send wurde die Diskussion auf Kreise ausgeweitet, die zuvor

nicht vertreten waren, wie die Kantone (vor allem die Berg-
kantone), die Umweltorganisationen und die Kleinkonsumen-
ten.
Aufgrund dieser Gespräche, die bis Ende November 1996
dauerten, hat das Bundesamt für Energiewirtschaft seinen
Bericht im Januar 1997 publiziert. Er wird die Grundlage von
Vorschlägen bilden, die das EVED dem Bundesrat unterbrei-
ten wird. Die Vorschläge werden selbstverständlich den Be-
schluss berücksichtigen, den die Energieminister der Euro-
päischen Union im Juni 1996 gefasst haben.
Der Bundesrat wird darüber entscheiden, welche Konse-
quenzen aus den Vorschlägen des EVED zu ziehen sind.
Dies könnte zur Ausarbeitung eines Vorentwurfes für ein Ge-
setz über die Öffnung des Elektrizitätsmarktes führen. Der
Vorentwurf müsste nicht nur im Einklang mit dem Energiear-
tikel sein, sondern auch mit den anderen Bestimmungen der
Bundesverfassung, welche sich auf die Energie, die Umwelt
und die Ziele der Regionalpolitik beziehen.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral
Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat umzu-
wandeln.

Überwiesen als Postulat – Transmis comme postulat
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Wortlaut der Motion vom 13. Januar 1997
Der Bundesrat wird eingeladen, die erforderliche Änderung
der Bundesgesetzgebung zur Marktöffnung im Energiebe-
reich raschestmöglich vorzubereiten, so dass dieselbe zu-
mindest im Elektrizitätssektor gegebenenfalls spätestens auf
den 1. Januar 1999 in Kraft gesetzt werden kann.

Texte de la motion du 13 janvier 1997
Le Conseil fédéral est invité à préparer dans les plus brefs
délais une modification de la législation fédérale qui permette
d’ouvrir à tout le moins le marché de l’électricité dès le 1er
janvier 1999 au plus tard.

Schriftliche Begründung
Die Urheber verzichten auf eine Begründung und wünschen
eine schriftliche Antwort.

Développement par écrit
Les auteurs renoncent au développement et demandent
une réponse écrite.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates
vom 26. Februar 1997
Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzunehmen.

Déclaration écrite du Conseil fédéral
du 26 février 1997
Le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion.

Überwiesen – Transmis
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